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Der Regierungsrat wird eingeladen, eine Ergänzung des Energiegesetzes vorzubereiten, 
welche die Verbraucher von Elektrizität und Wärme im Kanton Basel-Stadt einlädt, bei 
Gebäuden, Geräten und Anlagen modernste Energietechnik einzusetzen. Als Gegenleistung für 
die Anwendung bestverfügbarer Technik ist während einer Frist von maximal zehn Jahren eine 
Befreiung von der geschuldeten Lenkungsabgabe („Effizienz-Gutschrift") vorzusehen, ohne 
dass der Strompreis-Bonus entfällt. Das Modell, dem Pilotcharakter zukommt, ist nach 
folgenden Spielregeln zu testen: 

• Stromkonsumentinnen und Stromkonsumenten können auf Antrag von der Beitragspflicht 
der Lenkungsabgabe befreit werden, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum (1-5 Jahre) 
wesentliche Verbesserungen hinsichtlich ihres Strom- und/oder Wärmeverbrauchs 
realisieren, die sich wirtschaftlich rechnen (wirtschaftlich = Paybackzeit der Investitionen von 
max. 10 Jahren). 

• Grundlage für die Abgabebefreiung bildet eine Energieanalyse mit Investitionsplan, erstellt in 
Zusammenarbeit mit Fachleuten (mit Fähigkeitsausweis) aus dem privaten Energie-
Fachgewerbe, inkl. Terminierung, Finanzierung und Bezifferung der Einsparziele. 

• Das Amt für Umwelt und Energie (AUE) prüft Energieanalyse und Investitionsplan und 
genehmigt die Abgabebefreiung (Effizienz-Gutschrift) für eine Dauer von 10 Jahren, wenn 
bei den wesentlichen Verbrauchen mit Einsparpotenzial die bestverfügbare Technik zur 
Anwendung kommt, die sich wirtschaftlich rechnet. Investitionen zur Nutzung von 
erneuerbaren Energien sind der Verbrauchsreduktion durch Effizienztechniken gleichgestellt. 
Das AUE kann die Dauer der Gutschrift kürzen, wenn die Höhe der Begünstigung im 
Verhältnis zu den Kosten der Investition missbräuchlich erscheint. 

• Bei Bedarf fördert der Kanton die Finanzierung mit Bürgschaften bis maximal 50% der 
Investitionen gemäss Investitionsplan. Der Anspruch auf Leistungen aus der Förderabgabe 
bleibt bestehen. 

• Erforderlich für die Abgabebefreiung ist ein Monitoring des Energieverbrauchs während der 
Dauer des Rabatts und der Nachweis der Wirksamkeit der Massnahmen. 

• Neubauten sind der Sanierung bestehender Bauten gleichgestellt, wenn die Wohn- oder 
Betriebsstätte umfassend über die beste verfügbare Energietechnik verfügt. Bei Immobilien 
entspricht dies dem Standard Minergie-P. 

• Bei Mietverhältnissen kann das AUE die Effizienz-Gutschrift auf Mieter und Vermieter 
aufteilen, um die Motivation der Investoren zu verbessern. 

• Die Energiefachleute wenden Benchmarks nach Branche an oder entwickeln sie, wo sie 
noch nicht bestehen. Das AUE und die IWB unterstützen den Erfahrungsaustausch unter 
den Beteiligten. Sie leisten den beteiligten Unternehmen bei Bedarf auch Unterstützung bei 
der Befreiung von der CO2-Abgabe. 

• Das AUE führt den Pilotversuch unter Aufbau einer Projektorganisation durch und 
pflegt mit den interessierten Verbänden einen geregelten Erfahrungsaustausch. 

• Das AUE evaluiert die Pilotversuche und berichtet über die Wirkung der 
Effizienzgutschriften nach Branche und Technik.  

Die Unterzeichnenden dieser Motion sind überzeugt, dass der doppelte Anreiz für den Einsatz 
von bestverfügbarer Technik, nämlich eine Effizienz-Gutschrift UND tiefere Energiekosten dank 
energiearmen Anlagen, Investitionen in diesem Bereich nachhaltig zu unterstützen vermag. 
Namentlich finanzschwächere KMU werden durch die Gutschrift erst in die Lage versetzt, in 
modernste energieeffiziente Techniken zu investieren. Ausserdem leistet der Kanton damit 
einen Beitrag für die Senkung des Energieverbrauchs in Basel-Stadt. Die Motionäre erhoffen 
sich auch einen positiven Impuls auf die lokale KMU- Wirtschaft. Der Regierungsrat wird daher 
eingeladen, für die Durchführung solcher Pilotversuche einen Ratschlag vorzubereiten, der die 
notwendigen Gesetzesänderungen beinhaltet. 
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